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zen, insbesondere durch die Durchführung konkreter Pro-
gramme,

1. hebt die Rolle hervor, die der Südatlantischen Zo-
ne des Friedens und der Zusammenarbeit als Forum für eine
Verstärkung der Beziehungen zwischen ihren Mitgliedstaaten
zukommt;

2. fordert die Staaten auf, bei der Förderung der in
Resolution 41/11 festgelegten und in der Schlusserklärung
von Luanda237 und dem Aktionsplan von Luanda238 bekräftig-
ten Ziele des Friedens und der Zusammenarbeit zu kooperie-
ren;

3. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und bittet
die in Betracht kommenden Partner, einschließlich der inter-
nationalen Finanzinstitutionen, den Mitgliedstaaten der Süd-
atlantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit bei
ihren gemeinsamen Bemühungen um die Durchführung des
Aktionsplans von Luanda auf Wunsch jede geeignete Hilfe zu
gewähren;

4. begrüßt die von der Regierung Brasiliens am 6.
und 7. Dezember 2010 in Brasilia ausgerichteten Rundtisch-
gespräche, deren Ziel unter anderem darin bestand, Beiträge
für ein neues Arbeitsprogramm für die Zone zu sammeln, und
dankt der Regierung Brasiliens für ihre Initiative und ihre
Großzügigkeit;

5. begrüßt außerdem das Angebot der Regierung
Uruguays, die siebente Ministertagung der Mitgliedstaaten
der Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenar-
beit auszurichten;

6. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen über die Südat-
lantische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit weiter
zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer sieben-
undsechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, in dem un-
ter anderem die von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck ge-
brachten Auffassungen berücksichtigt werden;

7. beschließt, den Punkt „Südatlantische Zone des
Friedens und der Zusammenarbeit“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/122

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 13. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.6, eingebracht von: Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgi-
sistan, Russische Föderation, Tadschikistan, Usbekistan. 

65/122. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation des Vertrags 
über kollektive Sicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/50 vom 2. Dezem-
ber 2004, mit der sie der Organisation des Vertrags über kol-
lektive Sicherheit Beobachterstatus in der Generalversamm-
lung gewährte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 64/256 vom
2. März 2010 über die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Organisation des Vertrags über kollek-
tive Sicherheit,

ferner unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver-
einten Nationen, in denen die Förderung der Ziele und Grund-
sätze der Vereinten Nationen durch Maßnahmen zur regiona-
len Zusammenarbeit befürwortet wird,

mit der Aufforderung an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen und den Generalsekretär der Organisation
des Vertrags über kollektive Sicherheit, die Arbeitskontakte
und die Koordinierung zwischen den beiden Organisationen
auf verschiedenen Ebenen im Einklang mit den Bestimmun-
gen der Gemeinsamen Erklärung vom 18. März 2010 über die
Zusammenarbeit zwischen den Sekretariaten der Vereinten
Nationen und der Organisation des Vertrags über kollektive
Sicherheit zu verstärken,

unter Begrüßung der Anstrengungen des Generalsekre-
tärs der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit,
die Rolle dieser Organisation bei der Erreichung von Zielen,
die mit denen der Vereinten Nationen übereinstimmen, zu
stärken,

Bezug nehmend auf die Resolution 1631 (2005) des Si-
cherheitsrats vom 17. Oktober 2005, in der der Rat an sein Er-
suchen an die Regionalorganisationen erinnerte, die Koordi-
nierung mit den Vereinten Nationen zu verbessern, und auf
die Erklärungen der Generalversammlung vom 9. Dezember
1994 über die Stärkung und Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen den Vereinten Nationen und den Regionalorga-
nisationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit239,

hervorhebend, dass der immer umfangreichere Beitrag,
den die Regionalorganisationen zur Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen leisten, die Tätigkeit der Vereinten Natio-
nen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit auf nützliche Weise ergänzen kann,

es begrüßend, dass die Mitgliedstaaten der Organisation
des Vertrags über kollektive Sicherheit Ziele verfolgen, die
mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ver-
einbar sind,

1. stellt fest, dass die Tätigkeit der Organisation des
Vertrags über kollektive Sicherheit zur Weiterentwicklung

237 A/61/1019, Anlage II.
238 Ebd., Anlage I. 239 Siehe Resolutionen 49/57 und 49/60.
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der regionalen Zusammenarbeit auf Gebieten wie der Stär-
kung der regionalen Sicherheit und Stabilität, der Friedenssi-
cherung, der Terrorismusbekämpfung, der Bekämpfung des
illegalen Suchtstoff- und Waffenhandels, der Bekämpfung
der organisierten grenzüberschreitenden Kriminalität und des
Menschenhandels und der Bekämpfung natürlicher und vom
Menschen verursachter Katastrophen zur Verwirklichung der
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen beiträgt;

2. stellt außerdem fest, wie wichtig es ist, den Dialog,
die Zusammenarbeit und die Koordinierung zwischen dem
System der Vereinten Nationen und der Organisation des
Vertrags über kollektive Sicherheit zu stärken, und bittet zu
diesem Zweck den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
weiter regelmäßige Konsultationen mit dem Generalsekretär
der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit zu
führen und dafür die entsprechenden interinstitutionellen Fo-
ren und Formate zu nutzen, einschließlich der jährlichen Kon-
sultationen zwischen dem Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen und den Leitern der Regionalorganisationen;

3. bittet die Fachkomponenten des Systems der Ver-
einten Nationen, wie die Sekretariats-Hauptabteilung Politi-
sche Angelegenheiten und die Sekretariats-Hauptabteilung
Friedenssicherungseinsätze, das Büro der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung sowie den Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus und sein Exekutiv-
direktorium, mit der Organisation des Vertrags über kollekti-
ve Sicherheit zusammenzuarbeiten und direkte Kontakte mit
ihr aufzubauen, um gemeinsam Programme zur Verwirkli-
chung ihrer Ziele durchzuführen;

4. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten
Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolu-
tion vorzulegen;

5. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation des Ver-
trags über kollektive Sicherheit“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/123

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 13. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.11 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten,
Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bosni-
en und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Chile, China, Costa Rica, Deutschland, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Indien, Indone-
sien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kroatien,
Lesotho, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta,
Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Namibia, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-

tion, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en, Seychellen, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südaf-
rika, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern. 

65/123. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen, den nationalen Parlamenten und der 
Interparlamentarischen Union

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs
vom 20. September 2010240, der die breite und sachbezogene
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Interparlamentarischen Union in den letzten beiden Jahren
bescheinigt,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen, die von der
Interparlamentarischen Union verabschiedet und in der Gene-
ralversammlung verteilt wurden, und von den zahlreichen Tä-
tigkeiten, die die Organisation zur Unterstützung der Verein-
ten Nationen unternommen hat,

sowie Kenntnis nehmend von dem Ergebnis der dritten
Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten, namentlich der
Deklaration über die Sicherstellung einer globalen demokra-
tischen Rechenschaftspflicht gegenüber dem Gemeinwohl241,
in der die Entschlossenheit der nationalen Parlamente und der
Interparlamentarischen Union bekräftigt wird, die Arbeit der
Vereinten Nationen zu unterstützen und sich weiter um die
Schließung der Demokratielücke in den internationalen Be-
ziehungen zu bemühen,

ferner Kenntnis nehmend von den Feststellungen und
Empfehlungen in dem Bericht der Interparlamentarischen
Union über die Art und Weise, wie die Parlamente ihre Arbeit
mit den Vereinten Nationen organisieren242,

unter Begrüßung der jährlichen parlamentarischen An-
hörungen bei den Vereinten Nationen, die als gemeinsame
Veranstaltung der Vereinten Nationen und der Interparlamen-
tarischen Union während der Tagungen der Generalversamm-
lung durchgeführt werden, sowie der anderen parlamentari-
schen Fachtagungen, die von der Interparlamentarischen
Union in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen im
Rahmen der großen Konferenzen und Veranstaltungen der
Vereinten Nationen organisiert werden, 

unter Berücksichtigung des Abkommens von 1996 über
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und
der Interparlamentarischen Union243, das die Grundlage für
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen
schuf,

240 A/65/382-S/2010/490.
241 A/65/289, Anlage I.
242 Ebd., Anlage II.
243 A/51/402, Anhang.




